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Erscheinungstag 31. Juli 2023

Änderung der Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen

Auf Grund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 21.Februar 2023 gemäß den Richtlinien des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung 
vom 8. März 2007 (geändert am 29. August 2022) erlässt die Industrie- und Handelskammer zu Rostock als zuständige Stelle nach § 56 Absatz 1 in Verbindung mit § 47 
Absatz 1 Satz 1 [Absatz 3 bis 5] und § 79 Absatz 4 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, die folgende Prüfungsordnung.
Diese Prüfungsordnung gilt für die Durchführung von Prüfungen gemäß § 56 Absatz 1 in Verbindung mit § 47 BBiG. Die Prüfungsordnung ist für die Durchführung von Prü
fungen nach den aufgrund des § 30 Absatz 5 BBiG erlassenen Rechtsverordnungen über den Nachweis über den Erwerb berufs- und arbeitspädagogischer Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend anzuwenden.

§ 14a Durchführung schriftlicher
Prüfungsleistungen
Nach §14 wird folgender § 14a eingefügt

(1) Sind in der Fortbildungsprüfung Aufgaben 
schriftlich zu bearbeiten, kann die zuständige 
Stelle bestimmen, dass diese ganz oder in Tei
len in digitaler Form an einem festgelegten Prü
fungsort unter Aufsicht durchgeführt werden.
Vor der Entscheidung ist der Berufsbildungsaus
schuss nach § 79 BBiG einzubeziehen. Die Prü
fungsausschüsse sind rechtzeitig zu informieren.

(2) Die digitale Durchführung der Prüfung erfolgt 
unter folgenden Maßgaben:
1. die zuständige Stelle hat die erforderlichen di

gitalen Endgeräte mit der erforderlichen digi
talen Ausstattung (digitales Prüfungssystem) 
zur Verfügung zu stellen;

2. den zu prüfenden Personen und den Prüfen
den ist vor der Prüfung ausreichend Gelegen
heit zu geben, sich mit dem digitalen Prü
fungssystem vertraut zu machen;

3. während der Abnahme der Prüfungsleistung 
hat eine für das digitale Prüfungssystem tech
nisch sachkundige Person zur Verfügung zu 
stehen;

4. bei nicht durch die zu prüfende Person zu 
vertretenden technischen Störungen ist der 
damit verbundene Zeitverlust durch entspre
chende Zeitverlängerung auszugleichen;

5. es ist sicherzustellen, dass nach dem je
weiligen Stand der Technik die von den zu 
prüfenden Personen und den Prüfenden ein
gegebenen Daten diesen stets eindeutig und 
innerhalb der Aufbewahrungsfrist nach § 28 
dauerhaft zugeordnet werden können. Die Un- 
veränderbarkeit der abschließend übermittel
ten Daten durch die zu prüfenden Personen 
und die Prüfenden ist sicherzustellen.

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der per
sonenbezogenen Daten sind einzuhalten.

§ 22 Bewertungsverfahren, Feststellung
der Prüfungsergebnisse
Die Absätze 1, 3 und 4 in der Fassung vom 14. Juli
2020 werden aufgehoben und wie folgt gefasst:

(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse 
über

1. die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungs
leistungen, die er selbst abgenommen hat,

2. die Noten zur Bewertung der Prüfung insge
samt sowie

3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Ab
schlussprüfung. Für die Beschlussfassung 
erhält der Ausschuss die Ergebnisnieder
schriften nach § 23 Absatz 1. Dem jeweiligen 
Prüfungsausschuss sind zum Zweck der ab
schließenden Bewertung und Feststellung 
des Prüfungsergebnisses alle erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(2) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen 
bleiben Prüfungsleistungen, von denen befreit 
worden ist (§ 9), außer Betracht.

(3) Wird eine Prüfungsleistung ausschließlich mit 
Antwort-Wahl-Aufgaben im Sinne des § 42 Ab
satz 4 BBiG geprüft, so ist eine mindestens 
„ausreichende“ Prüfungsleistung erbracht, wenn 
das von der zu prüfenden Person erzielte Er
gebnis mindestens 50 Prozent der insgesamt 
erreichbaren Punkte beträgt (absolute Beste
hensgrenze) oder wenn bei einer Prüfung mit 
mindestens 100 zu prüfenden Personen mit 
gleichem Aufgabensatz die von der zu prüfen
den Person erzielte Punktzahl die durchschnitt
liche Punktzahl aller erstmals an dieser Prüfung 
teilnehmenden zu prüfenden Personen um nicht 
mehr als 10 Prozent in dieser Prüfungsleistung 
unterschreitet (relative Bestehensgrenze). Die 
relative Bestehensgrenze findet nur dann Anwen
dung, wenn die zu prüfende Person mindestens 
45 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte in 
der Prüfungsleistung erreicht hat.

(4) Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 BBiG erstellte oder 
ausgewählte Antwort-Wahl-Aufgaben können 
automatisiert ausgewertet werden, wenn das 
Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgre
mium festgelegt hat, welche Antworten als zu
treffend anerkannt werden. Die Ergebnisse sind 
vom Prüfungsausschuss zu übernehmen. Auf die 
Änderung der Bewertung abzielende Hinweise 
von dem Prüfungsausschuss oder der Prüferde
legation sind an die zuständige Stelle innerhalb 
einer von ihr gesetzten Frist zu richten. Das Auf
gabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgre
mium entscheidet über das weitere Vorgehen.

(5) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelega
tion kann einvernehmlich die Abnahme und Be
wertung einzelner schriftlicher oder sonstiger 
Prüfungsleistungen, deren Bewertung unab
hängig von der Anwesenheit bei der Erbringung 
erfolgen kann, so vornehmen, dass zwei seiner 
oder ihrer Mitglieder die Prüfungsleistungen 
selbstständig und unabhängig bewerten. Wei
chen die auf der Grundlage des in der Prüfungs

ordnung vorgesehenen Bewertungsschlüssels 
erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden um 
nicht mehr als 10 Prozent der erreichbaren Punk
te voneinander ab, so errechnet sich die endgül
tige Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden 
Bewertungen. Bei einer größeren Abweichung 
erfolgt die endgültige Bewertung durch ein vorab 
bestimmtes weiteres Mitglied des Prüfungsaus
schusses oder der Prüferdelegation (§ 42 Absatz 
5 BBiG).

(6) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen 
nach § 42 Absatz 2 BBiG können zur Bewertung 
einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prü
fungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen 
Dritter einholen. Im Rahmen der Begutachtung 
sind die wesentlichen Abläufe zu dokumentieren 
und die für die Bewertung erheblichen Tatsachen 
festzuhalten (§ 39 Absatz 3 BBiG). Die Beauftra
gung erfolgt nach den Verwaltungsgrundsätzen 
der zuständigen Stelle. Personen, die nach § 3 
von der Mitwirkung im Prüfungsausschuss aus
zuschließen sind, sollen nicht als Gutachter tätig 
werden.

Rostock, 21. Februar 2023
Industrie- und Handelskammer zu Rostock
gez. Klaus-Jürgen Strupp
Präsident
gez. Peter Volkmann 
stellv. Hauptgeschäftsführer

Genehmigt durch das Ministerium für Wirtschaft, In
frastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vor
pommern mit Schreiben vom: 30.05.2023 

Az.: V-607-10210-2023/022-001

Schwerin, 30.05.2023 
Im Auftrag
gez. Dr. Steffen Clauß

Die vorstehende Änderung der Prüfungsordnung für 
die Durchführung von Fortbildungsprüfungen wird 
hiermit ausgefertigt und im Mitteilungsblatt „WIR“ 
veröffentlicht.
Rostock, 12.07.2023
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

gez. Klaus-Jürgen Strupp 
Präsident

gez. Peter Volkmann 
amt. Hauptgeschäftsführer
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Bekanntmachungen

Änderung der Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen

Aufgrund des Beschlusses des Berufsbildungsausschusses vom 21. Februar 2023 gemäß den Richtlinien des Hauptausschusses für Berufsbildung vom 29. August 2022 
(BAnz A1 14.09.2022 S.2) wird durch die Industrie- und Handelskammer zu Rostock als zuständige Stelle nach § 47 Absatz 1 Satz 1 und § 79 Absatz 4 des Berufs
bildungsgesetzes (BBiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl I S. 920), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) ge
ändert worden ist, die Prüfungsordnung für die Durchführung von Abschluss- und Umschulungsprüfungen vom 14. Juli 2020 (ausgefertigt am 25. August 2020, zuletzt ge
ändert am 28. Februar 2022) wie folgt geändert:

§ 18a Durchführung schriftlicher
Prüfungsleistungen
§ 18a wird wie folgt eingefügt:

(1) Sind nach der Ausbildungsordnung Aufgaben 
schriftlich zu bearbeiten, kann die zuständige 
Stelle bestimmen, dass diese ganz oder in Tei
len in digitaler Form an einem festgelegten Prü
fungsort unter Aufsicht durchgeführt werden.
Vor der Entscheidung ist der Berufsbildungsaus
schuss nach § 79 BBiG einzubeziehen. Die Prü
fungsausschüsse sind rechtzeitig zu informieren.

(2) Die digitale Durchführung der Prüfung erfolgt 
unter folgenden Maßgaben:
1. die zuständige Stelle hat die erforderlichen 

digitalen Endgeräte mit der erforderlichen di
gitalen Ausstattung (digitales Prüfungssys
tem) zur Verfügung zu stellen;

2. Prüflingen und den Prüfenden ist vor der Prü
fung ausreichend Gelegenheit zu geben, sich 
mit dem digitalen Prüfungssystem vertraut zu 
machen;

3. während der Abnahme der Prüfungsleistung 
hat eine für das digitale Prüfungssystem tech
nisch sachkundige Person zur Verfügung zu 
stehen;

4. bei nicht durch den Prüfling zu vertretenden 
technischen Störungen ist der damit verbun
dene Zeitverlust durch entsprechende Zeitver
längerung auszugleichen;

5. es ist sicherzustellen, dass nach dem jeweili
gen Stand der Technik die von den Prüflingen 
und den Prüfenden eingegebenen Daten die
sen stets eindeutig und innerhalb der Aufbe
wahrungsfrist nach § 31 dauerhaft zugeordnet 
werden können. Die Unveränderbarkeit der 
abschließend übermittelten Daten durch die 
Prüflinge und die Prüfenden ist sicherzustel
len.

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der per
sonenbezogenen Daten sind einzuhalten.

§ 25 Bewertungsverfahren, Feststellung 
der Prüfungsergebnisse
Die Absätze 1 - 5 in der Fassung vom 14. Juli 2020 
werden abgeändert und wie folgt als Absätze 1 - 6 
neu gefasst.

(1) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über
1. die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungs

leistungen, die er selbst abgenommen hat
2. die Noten zur Bewertung der Prüfung insge

samt sowie
3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Ab

schlussprüfung. Für die Beschlussfassung 
erhält der Ausschuss die Ergebnisnieder
schriften nach § 26 Absatz 1. Dem jeweiligen 
Prüfungsausschuss sind zum Zweck der ab

schließenden Bewertung und Feststellung 
des Prüfungsergebnisses alle erforderlichen 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

(2) Werden in einem Prüfungsbereich als schrift
lich zu bearbeitende Aufgaben ausschließlich 
Antwort-Wahl-Aufgaben im Sinne des § 42 Ab
satz 4 BBiG eingesetzt, so ist eine mindestens 
„ausreichende“ Prüfungsleistung erbracht, wenn 
das vom Prüfling erzielte Ergebnis mindestens 
50 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte 
beträgt (absolute Bestehensgrenze) oder wenn 
bei einer Prüfung mit mindestens 100 Prüflingen 
mit gleichem Aufgabensatz die vom Prüfling er
zielte Punktzahl die durchschnittliche Punktzahl 
aller erstmals an dieser Prüfung teilnehmenden 
Prüflinge um nicht mehr als 10 Prozent in den 
schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben dieses 
Prüfungsbereichs unterschreitet (relative Beste
hensgrenze). Die relative Bestehensgrenze findet 
nur dann Anwendung, wenn der Prüfling min
destens 45 Prozent der insgesamt erreichbaren 
Punkte in den schriftlich zu bearbeitenden Auf
gaben dieses Prüfungsbereichs erreicht hat.

(3) Nach § 47 Absatz 2 Satz 2 BBiG erstellte oder 
ausgewählte Antwort-Wahl-Aufgaben können 
automatisiert ausgewertet werden, wenn das 
Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgre
mium festgelegt hat, welche Antworten als zu
treffend anerkannt werden. Die Ergebnisse sind 
vom Prüfungsausschuss zu übernehmen. Auf die 
Änderung der Bewertung abzielende Hinweise 
von dem Prüfungsausschuss oder der Prüferde
legation sind an die zuständige Stelle innerhalb 
einer von ihr gesetzten Frist zu richten. Das Auf
gabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgre
mium entscheidet über das weitere Vorgehen.

(4) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelega
tion kann einvernehmlich die Abnahme und Be
wertung einzelner schriftlicher oder sonstiger 
Prüfungsleistungen, deren Bewertung unab
hängig von der Anwesenheit bei der Erbringung 
erfolgen kann, so vornehmen, dass zwei seiner 
oder ihrer Mitglieder die Prüfungsleistungen 
selbstständig und unabhängig bewerten. Wei
chen die auf der Grundlage des in der Prüfungs
ordnung vorgesehenen Bewertungsschlüssels 
erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden um 
nicht mehr als 10 Prozent der erreichbaren Punk
te voneinander ab, so errechnet sich die endgül
tige Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden 
Bewertungen. Bei einer größeren Abweichung 
erfolgt die endgültige Bewertung durch ein vorab 
bestimmtes weiteres Mitglied des Prüfungsaus
schusses oder der Prüferdelegation (§ 42 Absatz 
5 BBiG).

(5) Sieht die Ausbildungsordnung vor, dass Aus
zubildende bei erfolgreichem Abschluss eines 
zweijährigen Ausbildungsberufs vom ersten Teil 
der Abschlussprüfung eines darauf aufbauenden 
drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs 
befreit sind, so ist das Ergebnis der Abschluss
prüfung des zweijährigen Ausbildungsberufs vom 
Prüfungsausschuss als das Ergebnis des ersten 
Teils der Abschlussprüfung des auf dem zweijäh
rigen Ausbildungsberuf aufbauenden drei- oder 
dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs zu über
nehmen (§ 42 Absatz 6 BBiG).

(6) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen 
nach § 42 Absatz 2 BBiG können zur Bewertung 
einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prü
fungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen 
Dritter, insbesondere berufsbildender Schulen, 
einholen. Im Rahmen der Begutachtung sind die 
wesentlichen Abläufe zu dokumentieren und die 
für die Bewertung erheblichen Tatsachen festzu
halten (§ 39 Absatz 3 BBiG). Die Beauftragung 
erfolgt nach den Verwaltungsgrundsätzen der 
zuständigen Stelle. Personen, die
nach § 3 von der Mitwirkung im Prüfungsaus
schuss auszuschließen sind, sollen nicht als Gut
achter tätig werden.

Rostock, 21. Februar 2023
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

gez. Klaus-Jürgen Strupp 
Präsident

gez. Peter Volkmann 
stellv. Hauptgeschäftsführer

Genehmigt durch das Ministerium für Wirtschaft, In
frastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg-Vor
pommern mit Schreiben vom: 30.05.2023 

Az.: V-607-10210-2023/023-001

Schwerin, 30.05.2023 
Im Auftrag
gez. Dr. Steffen Clauß

Die vorstehende Änderung der Prüfungsordnung für 
die Durchführung von Abschluss- und Umschulungs
prüfungen wird hiermit ausgefertigt und im Mittei
lungsblatt „WIR" veröffentlicht.

Rostock, 12.07.2023
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

gez. Klaus-Jürgen Strupp 
Präsident

gez. Peter Volkmann 
amt. Hauptgeschäftsführer
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